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Abonnenten erhalten zugleich über beck-online Zugriff auf die besprochenen Urteile im Volltext,  
das elektronische Archiv der GRUR-Prax sowie alle zitierten Gesetzestexte. 

Zitiervorschlag: GRUR-Prax Jahr, Seite (z. B. GRUR-Prax 2013, 95). Innerhalb der Datenbank beck-online  
können Sie auch GRUR-Prax Jahr, Dokumentnummer als Fundstelle in das Suchfeld eingeben.  
Die Dokumentnummern finden Sie im Heft in der Kopfzeile jedes Beitrags neben der Seitenzahl. 
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